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Der Einwohnerrat der Gemeinde Buchs erlässt, gestützt auf das Gesetz über die familienergänzende Kinder-
betreuung (Kinderbetreuungsgesetz; SAR 815.300) vom 12. Januar 2016 und § 20 Abs. 2 lit. i des Gesetzes 
über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz; SAR 171.100) vom 19. Dezember 1978, folgendes  
 

Reglement für die Ausrichtung von Beiträgen an die familien- 
und schulergänzende Kinderbetreuung (gültig ab 1. August 2018) 
 
 

1. Einleitung 
 
Die Gemeinde Buchs leistet einkommensabhängige Beiträge an die familien- und schulergänzende Kinderbe-
treuung (im Folgenden kurz "Kinderbetreuung" genannt) an erziehungsberechtigte Eltern.  
 
Die Unterstützung durch die Gemeinde Buchs verfolgt folgende Ziele: 

- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit oder Ausbildung. 
- Verbesserung der gesellschaftlichen, insbesondere der sprachlichen Integration von Kindern und da-

mit den Ausbau der Chancengleichheit.  
- Förderung der Standortattraktivität der Gemeinde. 
 
 

2. Voraussetzungen für die Überprüfung des Anspruchs auf Beiträge 
 
Anspruch auf die Prüfung zur Ausrichtung von Beiträgen an die Kinderbetreuung haben erziehungsberech-
tigte Eltern unter folgenden Voraussetzungen: 

1. Hauptwohnsitz der sorgeberechtigten Eltern oder der alleinerziehenden Person und des Kindes ist 
Buchs. 

2. Ausüben einer Erwerbstätigkeit; die Erwerbstätigkeit beträgt bei Paaren mindestens 120 %, bei Alleiner-
ziehenden mindestens 20 %. 

3. Personen, die eine anerkannte Erstausbildung absolvieren, sind den Erwerbstätigen gleichgestellt. 

4. Personen, die durch die Gemeinde angeordnete Beschäftigungsprogramme oder Deutschkurse absol-
vieren, sind den Erwerbstätigen gleichgestellt.  

5. Erziehungsberechtigte ohne Bezug zur Erwerbstätigkeit können Anspruch auf eine finanzielle Beteili-
gung durch die Gemeinde Buchs beantragen oder die Gemeindebehörde kann einen Anspruch verfü-
gen, wenn 
a) eine Empfehlung einer Behörde oder Fachstelle zum Schutz oder Wohl des Kindes vorliegt; 
b) eine sprachliche Integration eines Kindes mit keinen oder geringen Deutschkenntnissen angezeigt 

ist; 
c) eine physische oder psychische Überbelastung der Erziehungsberechtigten vorliegt, welche die 

Kinderbetreuung im eigenen Haushalt ganz oder teilweise verunmöglicht; 
d) eine Entlastung, eine dringliche Unterstützung oder der Schutz eines Kindes (z. B. bei Gefährdung 

der Entwicklung des Kindes) dies verlangt; 

6. Kinder ab Geburt bis zur vollendeten 6. Primarklasse.  

7. Ein bestätigter Betreuungsplatz in einer familien- und schulergänzenden Betreuung, welche über eine 
behördliche Betriebsbewilligung verfügt. 

 
Wichtig: 
Die Anmeldung bei der Betreuungseinrichtung und die Anmeldung für Beiträge sind unabhängig 
voneinander. 
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3. Berechnungsgrundlage 
 

1. Das massgebende Einkommen errechnet sich wie folgt: 
 Ziff. StE 
steuerbares Einkommen vor Kleinverdienerabzug (Zwischentotal) 23 
abzüglich Einkünfte aus Liegenschaften 6.4 
zuzüglich Liegenschaftsunterhalt 6.8 
zuzüglich Schuldzinsen 11 
zuzüglich Einkaufsbeiträge an Säule 2 13.1 
zuzüglich Beiträge Säule 3a 13.2 
zuzüglich 5 % des Reinvermögens 35 

 
2. Berücksichtigt wird das steuerbare Einkommen 

- von in ungetrennter Ehe oder eingetragener Partnerschaft lebenden Eltern bzw. Stiefeltern (auch 
wenn sie zwei Wohnsitze begründen) oder 

- von im gleichen Haushalt lebenden, nicht verheirateten Eltern, unabhängig davon, ob ihnen die el-
terliche Sorge gemeinsam zusteht (Art. 298a ff ZGB) oder 

- vom Elternteil, der vom anderen Elternteil getrennt lebt und dem unabhängig vom Zivilstand die el-
terliche Sorge zusteht (Art. 133 und 298 Abs. 1 ZGB oder Art. 298a ff ZGB). 

3. Einkünfte und Vermögen des Stiefelternteils oder derjenigen Person, mit welcher der Elternteil in stabiler 
ehe- oder partnerschaftsähnlicher Beziehung lebt, sind anzurechnen. Als stabile ehe- oder partner-
schaftsähnliche Beziehung gilt ein Zusammenleben eines Paares von über zwei Jahren analog der Re-
gelung im Sozialhilferecht (Art. 12 Sozialhilfe- und Präventionsverordnung). 

4. Beitragsberechtigt sind lediglich diejenigen Betreuungstage, an welchen beide Elternteile bzw. Stiefel-
ternteile oder bei Alleinerziehenden die/der Alleinerziehende arbeitet. Die Anzahl der anspruchsberech-
tigten Betreuungstage pro Woche richtet sich nach dem Erwerbspensum. Ein Betreuungstag entspricht 
20 %, ein halber Tag 10 %. Die Regelung von Überschneidungen in den Pensen ist, soweit sie die Teil-
zeitarbeit betreffen, durch die Eltern selbst zu regeln. 

5. Gesuche von Sozialhilfebezügern werden nach den Konventionen der Sozialhilfe beurteilt. 

6. Rückwirkende Berechnungen und Auszahlungen sind nicht möglich. 

7. Beim Wegzug der Eltern oder der/des Alleinerziehenden entfällt die Beitragsberechtigung per Wegzugs-
datum. 

8. Die Berechnung des Beitrags der Gemeinde gemäss Tabelle im Anhang 1 wird vom Gemeinderat im 
Rahmen der Budgetberatung überprüft und bei Bedarf angepasst. 

9. Bei der Berechnung der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde Buchs wird von den maximalen 
Tarifen bzw. der Normkosten Kinderbetreuung der Fachstelle Kinder & Familien ausgegangen.  

10. Allfällige Beiträge von Arbeitgebern werden vom Subventionsbetrag abgezogen.  
 
 

4. Auszahlung der Beiträge 
 
Beiträge an die Kinderbetreuung werden nur auf Gesuch hin ausgerichtet. Das Gesuch ist mit dem offiziellen 
Formular bei der Abteilung Finanzen der Gemeinde Buchs einzureichen. Das Antragsformular muss vollstän-
dig ausgefüllt sein und alle notwendigen Unterlagen müssen beigelegt werden. Bei fehlenden Angaben be-
steht kein Anspruch auf Beiträge an die Kinderbetreuung.  
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Die Beiträge an die Kinderbetreuung werden erstmals ab dem Monat, in dem der Antrag eingereicht oder ab 
Beginn des Betreuungsverhältnisses (wenn dieses später erfolgt) ausgerichtet. Ein Entscheid ist grundsätz-
lich für das gesamte bzw. restliche Schuljahr gültig. Danach ist durch die Eltern ein neues Gesuch mit den 
aktualisierten Angaben für das nächste Schuljahr einzureichen. Liegen keine aktualisierten Unterlagen vor, 
werden keine weiteren Beiträge mehr ausgerichtet.  
 
Der Entscheid über die Ausrichtung von Beiträgen kann beim Gemeinderat Buchs angefochten werden. Das 
Vorgehen richtet sich nach § 39 des aargauischen Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindege-
setz). 
 
Die Auszahlung der Beiträge erfolgt direkt an die Betreuungsinstitution. Diese stellt die Differenz den Eltern in 
Rechnung. Bezahlen die Eltern ihre Beiträge nicht, ist die Betreuungsinstitution für deren Einbringung zu-
ständig. 
 
Ein Entscheid über die Ausrichtung von Beiträgen der Gemeinde Buchs wird unabhängig von der Dauer des 
Betreuungsvertrags zwischen der Betreuungsinstitution und den Eltern oder der/des Alleinerziehenden ge-
fasst. Es liegt somit im Interesse der Eltern oder der/des Alleinerziehenden, die Unterlagen für die Verlänge-
rung der Ausschüttung von Beiträgen an die Kinderbetreuung rechtzeitig einzureichen. Sie werden dazu von 
der Gemeinde nicht aufgefordert. 
 
 

5. Meldepflicht der Eltern und der Betreuungsinstitution 
 
Veränderungen bei den Betreuungszeiten und/oder den Arbeitspensen oder Wegzüge aus Buchs sind der 
Abteilung Finanzen der Gemeinde Buchs unverzüglich, spätestens aber auf den der Veränderung folgenden 
Monat, zu melden. Die Gemeinde kann die Beiträge auf das aktuelle Einkommen anpassen, unabhängig 
davon, ob eine neue rechtskräftige Steuerveranlagung vorliegt oder nicht. 
 
Kommen die Eltern oder die/der Alleinerziehende ihrer Meldepflicht nicht nach, verlieren sie den Anspruch 
auf die Beiträge. Bereits ausbezahlte Beiträge werden zurückgefordert.  
 
 

6. Inkrafttreten 
 
Dieses Reglement wird mit dem Anhang 1 auf den 1. August 2018 in Kraft gesetzt. Das Reglement ersetzt 
das Reglement für die Ausrichtung von Beiträgen an die familien- und schulergänzende Kinderbetreuung 
(Krippe und Hort) vom 1. August 2016. 
 
 
 
Buchs, 21. Juni 2018 
 
 
Einwohnerrat Buchs 
Der Präsident Die Protokollführerin 
 
Silvan Kaufmann Sonja Büchli 
 
 



 

Anhang 1 Tabelle mit auszurichtenden Beiträgen 
 

 

<35'000 70.00 30.00
36'000 68.60 31.40
37'000 67.20 32.80
38'000 65.80 34.20
39'000 64.40 35.60
40'000 63.00 37.00
41'000 61.60 38.40
42'000 60.20 39.80
43'000 58.80 41.20
44'000 57.40 42.60
45'000 56.00 44.00
46'000 54.60 45.40
47'000 53.20 46.80
48'000 51.80 48.20
49'000 50.40 49.60
50'000 49.00 51.00
51'000 47.60 52.40
52'000 46.20 53.80
53'000 44.80 55.20
54'000 43.40 56.60
55'000 42.00 58.00
56'000 40.60 59.40
57'000 39.20 60.80
58'000 37.80 62.20
59'000 36.40 63.60
60'000 35.00 65.00
61'000 33.60 66.40
62'000 32.20 67.80
63'000 30.80 69.20
64'000 29.40 70.60
65'000 28.00 72.00
66'000 26.60 73.40
67'000 25.20 74.80
68'000 23.80 76.20
69'000 22.40 77.60
70'000 21.00 79.00
71'000 19.60 80.40
72'000 18.20 81.80
73'000 16.80 83.20
74'000 15.40 84.60
75'000 14.00 86.00
76'000 12.60 87.40
77'000 11.20 88.80
78'000 9.80 90.20
79'000 8.40 91.60
80'000 7.00 93.00
81'000 5.60 94.40
82'000 4.20 95.80
83'000 2.80 97.20
84'000 1.40 98.60

>85'000 0.00 100.00

Massgebendes Einkommen Gemeindebeitrag in Prozent der 
Vollkosten bzw. Normkosten

Elternbeitrag in Prozent der 
Vollkosten bzw. Normkosten
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